
Wenn nach § 3 StGB eine Straftat nicht vorliegt, kann sie 
als Verfehlung, OrdnungsWidrigkeit, Disziplinarverstoß 
oder nach den Bestimmungen der materiellen Verantwort
lichkeit verfolgt werden. Das ist vor allem auch im Hin
blick auf die Anwendung des § 188 StGB - fahrlässige Ver
ursachung eines Brandes, der sich auf die im § 185 ge
nannten Gegenstände bezieht— zu beachten.
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